
1.1 Allgemeines

Rohrleitungsanlagen (Bild 1.1) dienen vorwie-
gend der Verbindung von Erzeugungsstätten
mit Verbrauchersystemen und können je nach
Anwendungszweck in 2 Hauptgruppen ein-
geteilt werden:
 Produktionsleitungen und
 Transportleitungen.
Die Rohrleitungen selbst haben hierin die Auf-
gabe, das Fluid (Flüssigkeiten, Gase, Dämpfe
und Feststoffe) zu führen und fortzuleiten. Bei
Produktionsleitungen handelt es sich um Lei-
tungen, die innerhalb einer Produktionsstätte
benötigt werden, und bei Transportleitungen
(Pipelines) dienen diese zumTransport desMe-
diums über größere Entfernungen.

Ein wesentliches Merkmal von Rohrlei-
tungsanlagen ist auch die Verlegungsart, ob
diese im Erdboden eingebettet oder frei ver-
legt sind.
Sobald Rohrleitungen auch durch das Me-

dium eine andere Temperatur als die Umge-
bungstemperatur annehmen können, sind be-
sonders die möglichen Längenänderungen bei
der Planung und Ausführung zu berücksich-
tigen. Zusätzlich ist hierbei erforderlichenfalls
ein Wärme- bzw. Kälteschutz durch Anbrin-
gung einer Dämmung vorzusehen.
Es sind bei Planung und Bau von Rohrlei-

tungen neben den speziell dafür geltenden
Normen auch andere Regeln, Richtlinien, Ar-
beits- oder Merkblätter zu beachten, die sich
mit den zu verbindenden Anlagen oder Ein-
richtungen befassen und von verschiedenen
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Bild 1.1 Anlagenbau � Innenaufstellung [Quelle: heat11]
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Verbänden und Körperschaften aufgestellt
wurden.
Allgemein kann der Planungsablauf eines

Rohrleitungssystems gemäß Bild 1.2 wie folgt
beschrieben werden, wobei zu beachten ist,
dass je nach Genauigkeit und geforderter
Wirtschaftlichkeit einzelne Größen durch Ite-
rationsrechnung bestimmt werden müssen.

1. Auf der Grundlage des erforderlichen
Verfahrensablaufs wird einAnlagenschema
einschließlich der Rohrleitungsorgane und

Messstellen angefertigt (nach DIN EN ISO
10628 und DIN 19227).

2. Für die einzelnen Rohrleitungsstränge wer-
den dieAuslegedaten, wieMedium, Förder-
strom, Druck und Temperatur, festgelegt.

3. Mit Hilfe der wirtschaftlichen Geschwin-
digkeit und des Förderstromes wird der
Rohrinnendurchmesser bzw. die
Nennweite (DN) in ihrer Abstufung (nach
DIN EN ISO 6708 ermittelt.

4. Rohrwerkstofffestlegung aus Medium,
Druck und Temperatur, wobei berücksich-
tigt werden muss, dass bestimmte Vor-
schriften oder Normen Beachtung finden
z.B. DIN EN 13480-2.

5. Bestimmung des Nenndruckes (PN) der
Rohrstränge aus Werkstoff, Druck und Be-
triebstemperatur (nach DIN EN 1333).

6. Wanddickenberechnung von Rohr- und
Formstücken aus Druck, Temperatur, Werk-
stoff und Korrosionseinfluss sowie nach
Herstellungsgüte, s. «Festigkeitsberech-
nungen im Apparate- und Rohrleitungs-
bau» [3.1]

7. Mit Hilfe der Maßzeichnungen der Rohr-
leitungsteile, wie Pumpen,Armaturen usw.,
sowie dem Anlagen-Lageplan wird ein
Rohrleitungsplan erstellt, wobei Dämm-
dicken, Bedienbarkeit von Geräten und
Mindestabstände zu Nachbarrohren, Wän-
den usw. berücksichtigt werden müssen.

8. Berechnung der Druckverluste und gegebe-
nenfalls Änderung primär der Rohrnenn-
weite bzw. Änderung der Rohrverlegung.

9. Festlegung der systembedingten Fest-
punkte, wie z.B. Großaggregate und Strö-
mungsmaschinen.

10. Elastizitätsberechnung des Rohrleitungs-
systems, wobei eventuell hierdurch der
Rohrplan nochmals geändert werden muss.

11. Dämm- und Wärmeverlustberechnung,
z.B. nach DIN EN ISO 12241, wobei Min-
destdämmdicken wegen Berührungs-
schutz bzw. Brandgefahr berücksichtigt
werden müssen.

12. Erstellung von Stücklisten und Bestellung
der Bauteile.

13. Anlagenmontage, wobei zuerst Transport-
maße und Einbringungsmöglichkeiten be-
rücksichtigt werden müssen.
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Bild 1.2
Planungs- und Bauablauf eines
Rohrleitungssystems
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14. Prüfungen nach DIN EN 13480-5.
15. Temperaturdämmung (Berechnung n.

DIN EN ISO 12241, Ausführung z.B. nach
DIN 4140).

16. Kennzeichnung des Rohrleitungssystems
(vorzugsweise DIN EN 13480-4 u. DIN
2403).

17. Abnahme durch Betreiber und evtl. einer
Abnahmebehörde sowie, wenn vereinbart
wurde, Aufmaß der Anlage (z.B. nach
VOB). Überarbeitung der Unterlagen nach
dem Ist-stand.

1.2 Rohrleitungen innerhalb der
Druckgeräterichtlinie (DGRL)

1.2.1 Allgemeines

Ein Druckgerät kann nach DGRL ein Behälter,
eine Rohrleitung, ein Ausrüstungsteil mit Si-
cherheitsfunktion, ein druckhaltendes Aus-
rüstungsteil oder eine Baugruppe, also eine Zu-
sammenfügung mehrerer Druckgeräte sein.
Eine Rohrleitung dient der Durchleitung von
Fluiden und verbindet Bauteile eines Druck-
systems miteinander.

Das Rohrleitungssystem kann umfassen:
 Einzelteile ohne CE-Kennzeichnung (z.B.
Rohre, Bögen, Formstücke, Flansche, Schrau-
ben, Mutter, Dichtungen),

 Druckbehälter mit gesonderter CE-Kenn-
zeichnung (z.B. Kompensatoren),

 Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion,
die eine gesonderte CE-Kenzeichnung tra-
gen (z.B. Sicherheitsventile),

 sonstige Komponenten, die nicht druckbe-
aufschlagt sind, aber für den sicheren Be-
trieb der Rohrleitung unerlässlich sind
(z.B. Rohrhalterungen).

Zur Rohrleitung gehören auch Anschweißun-
gen und andere unlösbar angebrachte Teile wie
integrale Halterungsanschlüsse, angeschweiß-
te Rohrhalterungen, Halterungsnocken als
Tragkonstruktion der Dämmung, Nocken für
Gefällemessung, Aufschweißstutzen für
Druck- und Temperaturmessung, Transport-
befestigungen, Transportösen und ange-
schweißte Schilderhalter.

Ein Rohrleitungssystem ist definiert durch
ein Fluid mit einem bestimmten Druck und
einer zulässigen Temperatur, das für den vor-
gegebenen Verwendungszweck vorgesehen
ist. Es beginnt, endet und wird unterbrochen

 am Stutzen oder hinter derAbsperrarmatur
einer Ausrüstung (z.B. Pumpe, Turbine),

 am Stutzen oder hinter der Absperrarma-
tur eines Druckbehälters,

 vor oder hinter einer Druckreduzierung
ggf. kombiniert mit einer Temperaturredu-
zierung (z.B. an einer Umleitstation, Si-
cherheitsventil oder Kondensatableiter).

1.2.2 Einstufung des Druckgerätes

Fluidgruppe
Entsprechend Artikel 9 der DGRL ist die
Fluidgruppe durch das später in dem Bauteil
fließende bzw. befindliche Medium bestimmt.
Die DGRL unterscheidet 2 Fluidgruppen (Ta-
belle 1.1):
� Fluidgruppe 1: gefährliche Fluide, die als
explosionsgefährlich, hochentzündlich,
leicht entzündlich, entzündlich (wenn die
maximal zulässige Temperatur über deren
Flammpunkt liegt), sehr giftig, giftig oder
brandfördernd eingestuft werden,

� Fluidgruppe 2:weniger gefährliche und un-
gefährliche Fluide, also alle die, die nicht in
die Fluidgruppe 1 eingruppiert werden.
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Fluidgruppe Fluideigenschaften

1 gefährliche Fluide explosionsgefährlich
hochentzündlich
leicht entzündlich
entzündlich1)

sehr giftig
giftig
brandfördernd

2 weniger gefährli-
che und ungefähr-
liche Fluide

alle nicht zur
Gruppe 1
gehörenden Fluide

Tabelle 1.1 Fluidgruppen

1) wenn die maximal zulässige Temperatur über
dem Flammpunkt liegt
«Fluide» sind Gase, Flüssigkeiten und Dämpfe
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Mit Hilfe der Richtlinie 67/548/EG (zuletzt ge-
ändert durch die Richtlinie 94/69/EG) umge-
setzt in der Gefahrstoffverordnung, werden
Stoffe mit ihren Gefährlichkeits- und Risiko-
merkmalen beschrieben. Die dort verwende-
ten Symbole wie z.B. T oder T+ und die Ein-
stufung in Fluidgruppen nach DGRL sind al-
lerdings nicht identisch. So können krebserre-
gende Stoffe zwar nach Gefahrstoffverord-
nung mit dem Symbol T (wie giftig) gekenn-
zeichnet sein, fallen aber trotzdem, nicht in
die Fluidgruppe 1. Trotz dieser Nichtüberein-
stimmung zwischen DGRLund Gefahrstoffver-
ordnung bietet die Symbolik und das Risiko-
merkmal eine gute Hilfe für die Einstufung in
die richtige Fluidgruppe.

Bestimmung des Aggregatzustandes
Ausgehend von der Einteilung, dass ein Fluid
im gasförmigen Zustand unter Druck ein hö-
heres Gefahrenpotential in sich birgt, als im
flüssigen Zustand, ist für das vorliegende
Fluid zu bestimmen, ob der Dampfdruck bei

der zulässigen maximalen Temperatur (TS) in
der Rohrleitung um mehr als 0,5 bar oder
höchstens 0,5 bar oberhalb des normalen At-
mosphärendruckes von 1013 mbar liegt. Für
einen Dampfdruck um mehr als 0,5 bar ober-
halb des Atmosphärendruckes, wird das
Fluid als Gas behandelt und entsprechend sei-
ner Fluidgruppe in Diagramm 6 oder 7 der
DGRL eingestuft. Liegt der Dampfdruck
höchstens 0,5 bar über dem normalen Atmo-
sphärendruck, kommen die Diagramme 8
und 9 je nach Fluidgruppe zur Anwendung
(siehe Bilder 1.3 bis 1.6).

1.2.3 Konformitätsbewertungsverfahren

Ausgehend von den Auslegungsdaten für die
Rohrleitung wird aus dem maximal zulässi-
gen Druck (PS) in bar und der Nennweite der
Rohrleitung (DN) das dimensionslose Produkt
«PS × DN» ermittelt. Entsprechend der bereits
festgelegten Bestimmung desAggregatzustan-
des in Kombination mit der Fluidgruppe, er-
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Art des
Druckgerätes Kategorie Modul für Konformi-

tätsbewertung
Bezeichnung des Konformitätsbewertungsver-
fahrens nach Anhang III der Druckgeräterichtlinie

Rohrleitungen,
druckhaltende
Ausrüstungs-
teile

I A interne Fertigungskontrolle

II
A1 interne Fertigungskontrolle mit Überwachung der

Abschlussprüfung
D1 Qualitätssicherung Produktion
E1 Qualitätssicherung Produkt

III

B1 + D
EG-Entwurfsprüfung +

Qualitätssicherung
Produktion

B1 + F Prüfung der Produkte

B + E
EG-Baumusterprüfung +

Qualitätssicherung
Produkt

B + C1 Konformität mit der
Bauart

H Umfassende Qualitätssicherung

Ausrüstungs-
teile mit Sicher-
heitsfunktion,
druckhaltende
Ausrüstungs-
teile

IV

B + D
EG-Baumusterprüfung +

Qualitätssicherung
Produktion

B + F Prüfung der Produkte
G EG-Einzelprüfung

H1 umfassende Qualitätssicherung mit Entwurfsprüfung
und besonderer Überwachung der Abschlussprüfung

Tabelle 1.2 Konformitätsbewertungsverfahren in Abhängigkeit von der Kategorie
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Bild 1.3 Einstufung von Rohrleitungen für gefährliche Gase und Dämpfe sowie Flüssigkeiten, deren
Dampfdruck bei Betriebstemperatur > 0,5 bar über Atmosphärendruck liegt

s. Betriebssicherheitsverordnung (Abschnitt 1.3)

Als Ausnahme hiervon sind Rohrleitungen, die für instabile Gase bestimmt sind und nach Diagramm 6
unter die Kategorie I oder II fallen, in die Kategorie II einzustufen.

pDampf, TS > 0,5 bar, ü
Fluide der Gruppe 1
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Bild 1.4 Einstufung von Rohrleitungen für wenig gefährliche und ungefährliche Gase und Dämpfe sowie
Flüssigkeiten, deren Dampfdruck bei Betriebstemperatur > 0,5 bar über Atmosphärendruck liegt (bei
Wasser >110 °C)

s. Betriebssicherheitsverordnung (Abschnitt 1.3)

Als Ausnahme hiervon sind Rohrleitungen, die Fluide mit Temperaturen von mehr als 350 °C enthalten
und nach Diagramm 7 unter die Kategorie II fallen, in die Kategorie III einzustufen.

pDampf, TS > 0,5 bar, ü
Fluide der Gruppe 2

22 Planungsgrundlagen

01-Planungsgrundlagen.qxd 5/27/2020 10:07 PM Page 22



Rohrleitungen innerhalb der Druckgeräterichtlinie (DGRL) 23

Bild 1.5 Einstufung von Rohrleitungen für gefährliche Flüssigkeiten, deren Dampfdruck bei
Betriebstemperatur < 0,5 bar über Atmosphärendruck liegt

s. Betriebssicherheitsverordnung (Abschnitt 1.3)
pDampf, TS % 0,5 bar, ü
Fluide der Gruppe 1
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Bild 1.6 Einstufung von Rohrleitungen für wenig gefährliche und ungefährliche Flüssigkeiten, deren
Dampfdruck bei Betriebstemperatur < 0,5 bar über Atmosphärendruck liegt (bei Wasser <110 °C)

s. Betriebssicherheitsverordnung (Abschnitt 1.3)
pDampf, TS % 0,5 bar, ü
Fluide der Gruppe 2
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gibt sich aus den entsprechenden Diagram-
men 6, 7, 8 oder 9 der DGRL die Kategorie.
Innerhalb dieser Kategorien ist es nun dem

Hersteller freigestellt, welchesModul bzw.Mo-
dulkombination er für die Auftragsabwick-
lung zur Herstellung seiner Rohrleitung wählt
(Tabelle 1.2).
Eine Anleitung für den Gebrauch des

Konformitätsbewertungsverfahrens enthält
die DIN EN 13480 � Teil 7.

1.2.4 Gefahrenanalyse

Um als Hersteller auftreten und später alle An-
forderungen der DGRL erfüllen zu können, ist
sowohl im Anfragestadium wie auch im Auf-
tragsfall ausreichende Kenntnis über die spä-
tere Verwendung des Druckgerätes beim Be-
treiber notwendig.
Hierzu ist der Hersteller verantwortlich, alle

relevanten Daten zu beschaffen. Fehlen in An-
fragen/Aufträgen die Bestellspezifikationen
mit diesen Vorgabedaten, ist es die Aufgabe
des Herstellers des Druckgerätes, diese zu be-
fragen. Diese Daten sind im Wesentlichen:

 Kenntnis des Prozesses in den das Druckge-
rät eingebundenwird (Verwendungwofür),

 Auslegungsbedingungen (Medium, Be-
triebsweise, Lastwechsel, Drücke, Tempe-
raturen),

 Äußere Belastungen (Windlasten, Korro-
sionsbedingungen usw.).

Die Gefahrenanalyse enthält:
 Definition des Produktes,
 Bestimmungen der einschlägigen Richtlinien,
 Bestimmung der zutreffenden Anforderun-
gen,

 Maßnahmen zur Erfüllung der Anforde-
rungen (z.B. auf Grundlage harmonisierter
Normen),

 FestlegungdernochverbleibendenGefahren,
 Beurteilung der nicht vernachlässigbaren
Gefahren,

 Hinweise auf Gefahren bei unsachgemäßer
Verwendung,

 Tolerierbarkeit der Restgefahren,
 Maßnahmen gegen tolerierbare Restgefah-
ren (z.B. durch Hinweise, Piktogramme
usw.).

Für Rohrleitungen lässt sich diese Gefahren-
analyse (hazard analysis) weitgehend stan-
dardisieren. Zweckmäßig ist eine tabellarische
Anordnung in die 4 Spalten Gefahr, Grund,
Maßnahmen/Schutzmaßnahmen und Hinwei-
se. Eine Gefahr stellt z.B. das mechanische Ver-
sagen der drucktragenden Wand dar. Gründe
hierfür können Konstruktionsfehler, Ferti-
gungsfehler, Montagefehler oder äußere Kor-
rosion sein. Jedem dieser Gründe werden nun
stichwortartig Maßnahmen zur Vermeidung
dieser Einflussgrößen zugeordnet. Z.B. der
Einsatz von durch die benannte Stelle vorge-
prüften Rohrklassen im Chemierohrleitungs-
bau. In der Rubrik Hinweise kann dort dann
zusätzlich auf normierte Rohrklassen des Auf-
traggebers hingewiesen werden.
Die Gefahrenanalyse ist frühzeitig bereits

in der Planungsphase zu erstellen. Maßnahmen
gegen tolerierbare Restgefahren sind in die
Betriebsanleitung zu übernehmen.
Die Gefahrenanalyse ist Bestandteil der

Entwurfsprüfunterlagen.

1.2.5 Betriebsanleitung

Für jedes Druckgerät ist eine Betriebsanleitung
zu erstellen (siehe auch EN 764-6). Sie enthält
im Wesentlichen alle notwendigen Informa-
tionen für:

 Montage, einschließlich der Verbindung an
andere Druckgeräte,

 Inbetriebnahme,
 Benutzung (Betrieb),
 Wartung und Inspektion,
 Entleerungs- und Entlüftungsmöglichkei-
ten,

 Hinweise auf Restgefahren und auf beson-
dere Merkmale, die sich aus der Gefahren-
analyse ergeben,

 Füllen und Entleeren,
 Ausschlüsse z.B. der Fahrweise, des Fluids,
des Druckes, der Temperatur usw.,

 Hinweise auf Gefahren bei unsachgemäßer
Verwendung.

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des
Konformitätsbewertungsverfahrens und muss
der benannten Stelle vorgelegt und von ihr
inhaltlich bewertet werden. Auch diese Be-
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triebsanleitung lässt sich für Rohrleitungen
weitgehend standardisieren. Allerdings sind
die sich aus der Gefahrenanalyse ergebenden
unvermeidbaren Restgefahren, insbesondere
Gefahren durch das Fluid, deutlich in der Be-
triebsanleitung hervorzuheben. Die Betriebs-
anleitung muss dem Druckgerät eindeutig
und unverwechselbar zuzuordnen sein.

1.2.6 Anzuwendendes Regelwerk

Für die Planung, Konstruktion, Herstellung
und Errichtung sind Regelwerke (Codes) an-
zuwenden, die die Anforderungen der DGRL
erfüllen. Dies sind harmonisierte unterstüt-
zende EN-Normen und harmonisierte Pro-
duktnormen, die den Anhang I der DGRL
umsetzen und imAmtsblatt der Europäischen
Union veröffentlicht wurden. Zurzeit können
für Rohrleitungen die DIN EN 13480 Teile 1
bis 7 «Metallische industrielle Rohrleitungen»
oder z.B. das AD-2000-Regelwerk herangezo-
gen werden.
Es können aber auch andere Regelwerke

verwendet werden, sofern sie die grundlegen-
den Sicherheitsanforderungen des Anhangs I
der DGRL erfüllen, jedoch liegt die Beweislast
gegenüber der benannten Stelle hinsichtlich
der Erfüllung beim Hersteller. In jedem Fall
ist aber das einmal angezogene Regelwerk für
alle Stadien (Konstruktion, Berechnung, Her-
stellung, Prüfung) durchgängig anzuwenden.
Insbesondere ist zu prüfen, ob es eine Kun-
denvorgabe hinsichtlich des anzuwendenden
Regelwerkes gibt (z.B. DIN EN 13480, AD
2000 usw.).
Weiterhin ist vom Hersteller im Zuge der

Erstellung der Entwurfsunterlagen eine Auf-
stellung der für denAuftrag ganz oder teilwei-
se angewendeten Normen zu erstellen. Diese
Aufstellung dient der Erfüllung des Artikels 5
der DGRL zum Nachweis der Konformitäts-
vermutung der angewendeten Regelwerke für
Konstruktion, Fertigung und Funktion.

1.2.7 Werkstoffe

Die zur Anwendung kommenden Werkstoffe
einschließlich der Schweißzusatzwerkstoffe
müssen den Anhang I der DGRL erfüllen. Der

Hersteller muss also Angaben zur Einhaltung
der Werkstoffvorschriften der Richtlinie ma-
chen. In der Liste der eingesetzten Werkstoffe
sind diese Querverweise zu geben auf:
 geeignete Werkstoffe in harmonisierten
Produktnormen z.B. DIN EN 13480-2,

 Werkstoffe, für die eine europäische Werk-
stoffzulassung für Druckgeräte vorliegt.
Die Auflistung dieser Werkstoffe wird im
Amtsblatt der Europäischen Union veröf-
fentlicht;

 Einzelgutachten zu den Werkstoffen.
Für jede Rohrleitung sind die Werkstoffe mit
Angabe über Halbzeugart und Normen auf-
zulisten und im Rahmen der Entwurfsprü-
fung durch den Hersteller bei Kategorie II
bzw. durch die benannte Stelle bei Kategorie
III und IV zu bestätigen.
Hinsichtlich der Zeugnisbelegung von

Halbzeugen (Rohre, Flansche, Schmiede-
stücke usw.) ist zu beachten, dass für Halb-
zeuge für Druckgeräte, die in Kategorie I fal-
len, ein Werkszeugnis nach DIN EN 10204
Typ 2.2 erforderlich ist.

Für Halbzeuge, die in Druckgeräten nach Ka-
tegorie II, III oder IV eingesetzt werden, ist

 ein Abnahmeprüfprotokoll nach DIN EN
10204-3.2 oder Abnahmeprüfzeugnis 3.1.C
erforderlich bei spezifischer Prüfung der
Produkte über eine direkte Prüfung oder,

 ein Abnahmeprüfzeugnis Typ 3.1.B bei
spezifischer Prüfung der Produkte über ein
Qualitätssystem z.B. von einem Halbzeug-
hersteller mit AD-W 0 Zulassung mit DIN-
EN-ISO-9001/9002-Zertifizierung oder

 einAbnahmeprüfzeugnis Typ 3.1.B z.B. von
einemHalbzeughersteller mit Zertifizierung
nach Druckgeräterichtlinie.

Wenn auf den Zeugnissen für das Halbzeug
nicht die Querverweise auf AD-W 0, DIN EN-
ISO-9001/9002 oder DGRL vorhanden sind,
müssen diese Nachweise den Zeugnissen bei-
gefügt sein.
Hinsichtlich der Zeugnisbelegung für Ver-

bindungselemente (Schrauben, Bolzen, Mut-
tern, Schweißzusätze) ist mindestens einWerks-
zeugnis nach DIN EN 10204-2.2 beizufügen.
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1.2.8 Dauerhafte Verbindungen
(Schweißen)

DieHerstellung von Schweißverbindungen ge-
schieht durch Schweißer mit gültiger Schwei-
ßerprüfungsbescheinigung nach DIN EN 287-
1. Je nach Wahl des zugrunde liegenden Re-
gelwerkes z.B. AD 2000 gilt dann in weiterer
Verknüpfung die Anforderung an Schweißer
aus AD 2000 Merkblatt HP 3. Für Schweißver-
bindungen in den Kategorien II, III oder IV
müssen diese Prüfungsbescheinigungen durch
eine benannte Stelle zugelassen sein. Dies gilt
auch für Personal von Lieferanten oder AÜG-
Firmen! Meist geschieht dies durch einen zu-
sätzlichen Stempelaufdruck auf der Schwei-
ßerprüfungsbescheinigung mit Unterschrift
durch eine benannte Stelle.
Arbeitsverfahren für die Herstellung von

Schweißverbindungen werden durch Verfah-
rensprüfungen nach z.B. DINEN288-3 bzw.mit
Zusatzforderungen AD 2000 Merkblatt HP 2/1
belegt. Diese Verfahrensprüfungen müssen für
Schweißverbindungen in den Kategorien II, IIl
oder IV durch eine benannte Stelle zugelassen
sein. Dies gilt natürlich auch für Arbeitsverfah-
ren von Lieferanten! Es hat sich als zweckmäßig
herausgestellt, die in den Fertigungsbetrieben
vorliegende Übersicht der Schweißverfahrens-
prüfungen durch die benannte Stelle abstem-
peln und unterschreiben zu lassen.

1.2.9 Zerstörungsfreie Prüfung

Die Prüfung von Schweißverbindungen ge-
schieht durch Personal mit Bescheinigungen

nach DIN EN 473. Für Schweißverbindungen
in den Kategorien III und IV müssen diese
Prüfungsbescheinigungen durch eine benannte
Stelle gebilligt sein (Tabelle 1.3). Dies gilt auch
für Personal von Lieferanten oder AÜG-Fir-
men! «Gebilligt sein» bedeutet, eine unabhän-
gige Prüfstelle bestätigt, dass die vorgelegte
Qualifizierung der DGRL entspricht. Auf den
Kompetenzzertifikaten nach DIN EN 473 fin-
det sich heute dann auch direkt der Hinweis:
«einschließlich der Prüfung von dauerhaften
Verbindungen nach DGRL».

1.2.10 Prüfungen und Abnahmen

Prüfungen, wie zerstörungsfreie Prüfungen
und Festigkeitsprüfungen, geschehen nach
dem jeweils gewählten Code in uneinge-
schränktem Umfang. Es sei denn, der Vertrag
mit dem Kunden schreibt etwas anderes vor.
Für jeden Auftrag empfiehlt es sich einen spe-
zifischen Prüfplan zu erstellen, in dem alle Tä-
tigkeitsschritte für die Beteiligten wie Herstel-
ler, Lieferanten oder benannte Stelle festgelegt
und dokumentiert werden.

1.2.11 Dokumentation

Die Dokumentation muss die im gewählten
Code geforderten Umfänge enthalten, wie z.B.:

 die Entwurfsprüfung einschl. Gefahrenana-
lyse und Entwurfsprüfbescheinigung der
benannten Stelle,

 Schweißerprüfungsbescheinigungen mit
DGRL-Konformität,
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Tabelle 1.3 Zulassungen für die Hestellung und Prüfung vonWerkstoffverbindungen z.B. Schweißverbindungen

Anforderung an die Herstellung Zulassung erforderlich für Kategorie Zulassungsstelle
ohne I II III IV

qualifiziertes, geprüftes und
befähigtes Personal zur
Herstellung der Verbindungen

gesonderte
Zulassung
nicht
erforderlich

X X X
benannte Stelle
oder

anerkannte
Prüfstelle

Herstellung nach fachlich
einwandfreien Arbeitsverfahren X X X

zerstörungsfreie Prüfung durch
qualifiziertes und befähigtes
Personal

X X anerkannte
Prüfstelle
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 Nachweis der Verfahrensprüfungen nach
DGRL,

 Werkstoffnachweise,
 Berechnungen mit Berechnungsisometrien,
 Qualifikationsnachweise des ZfP-Personals,
 ZfP-Berichte,
 Schweißnahtdokumentationen,
 Wärmeführungsnachweise,
 Maßprüfungen,
 Abweichungsberichte,
 Abnahmeberichte.

In Tabelle 1.4 ist eine Zusammenfassung der
Dokumentation einer Rohrleitungsanlage
nach DIN EN 13480-5: 2002 dargestellt.

1.2.12 CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist ausschließlich im
Zuständigkeitsbereich der Druckgeräterichtli-
nie anzuwenden. Das CE-Kennzeichen kann
nur vom Hersteller angebracht werden. Wenn
das Rohrleitungsbauunternehmen als Liefer-

28 Planungsgrundlagen

Nr. Unterlagen Abschnitt-Nr.
Rohrleitungs-Kategorie Rohrleitung

unter 0,5 barIII II I 0
1 Rohrleitungs- und
Instrumentierungsschaltbild

6.2 x x x x1 x1)

2 Zusammenstellung der Auslegungs-
und Betriebsbedingungen

x x x x1 x1)

3 Zeichnungen des Anlagen-Schemas der
Rohrleitung und Rohrhalterungen mit
Maßen (kann isometrische Darstellun-
gen enthalten, Ausführungszeichnun-
gen, Schnittzeichnungen, Grundriss-
pläne).

6.2
6.3.1

x x x x1) x1)

4 Stückliste für Rohrleitungsbauteile mit
Maßen, Normen, Werkstoffen

6.2 x x x1) x1) �

5 Werkstoffbescheinigungen für Grund-
werkstoffe und Schweißzusätze und
-hilfsstoffe, falls verlangt

7.2.2 x x x1) siehe
EN

13480-2

�

6 Unterlagen für verschiedene Bauteile,
z.B. Armaturen, Sicherheitseinrichtungen

6.3.1 x x x1) x1) x1)

7 Schweißunterlagen 6.2.3 x x x1) x1) �
8 ZfP-Unterlagen 6.2.2

8.8
x x x � �

9 Unterlagen über die Wärmebehandlung 6.2.2 x x x � �
10 Druckprüfungs- oder gleichwertige

Prüfungsunterlagen
6.2.2 x x x x1) �

11 Kennzeichnungsangaben EN 13 480-4:
2002, 11.2

x x x x x1)

12 Herstellererklärung zur Auslegung 6.5 x x x � �
13 Herstellererklärung für die

Fertigung/Verlegung der Rohrleitung
10 x x x � �

14 Bescheinigung der Druckprüfung 9.3.4 x x x � �
15 Herstellererklärung 10 x x x � �
16 Betriebsanleitungen 9.5.3 x x x x x
1) Je nach Entscheidung des Herstellers.

Tabelle 1.4 Dokumentation der Rohrleitungsanlage nach EN 13480-5: 2002
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ant (verlängerte Werkbank) auftritt, darf es
keine CE-Kennzeichnung anbringen.

1.2.13 Konformitätserklärung

Der Hersteller stellt die Konformitätserklä-
rung aus. Tritt das Rohrleitungsbauunterneh-
men als Lieferant auf, kann und darf es keine
solche Konformitätserklärung ausstellen.
Diese Konformitätserklärung muss folgendes
enthalten (siehe DGRLAnhang VII):

 Name und Anschrift des Herstellers,
 Beschreibung des Druckgerätes oder der
Baugruppe,

 Angewandtes Konformitätsbewertungs-
verfahren,

 Name und Anschrift der benannten Stelle,
 Verweis auf EG-Entwurfsprüfungsbe-
scheinigung,

 Hinweis auf angewandte Normen,
 Rechtsverbindliche Unterschrift des
Herstellers.

In Bild 1.7 ist ein Ablaufdiagramm nach der
DGRL dargestellt.

Betriebssicherheitsverordnung 29

Bild 1.7
Ablaufdiagramm
nach der DGRL

1.3 Betriebssicherheitsverordnung

Diese Verordnung gilt auch für überwa-
chungsbedürftige Anlagen im Sinne des § 2
Abs. 2a des Gerätesicherheitsgesetzes (GSG),
soweit es sich um Rohrleitungen unter inne-
rem Überdruck für entzündliche, leichtent-
zündliche, hochentzündliche, ätzende oder
giftige Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten han-
delt.

1.3.1 Prüfung vor Inbetriebnahme

Eine überwachungsbedürftigeAnlage darf erst-
malig und nach einer wesentlichen Verände-
rung nur in Betrieb genommen werden, wenn
die Anlage unter Berücksichtigung der vorge-
sehenen Betriebsweise durch eine zugelassene
Überwachungsstelle auf ihren ordnungsgemä-
ßen Zustand hinsichtlich der Montage, der
Installation, denAufstellungsbedingungen und
der sicheren Funktion geprüft worden ist.

Rohrleitungen, die nach:

 Diagramm 6 (Bild 1.3), sofern das Produkt
ausmaximal zulässigemDruckPSundNenn-
weite DN nicht mehr als 2000 beträgt und
die Rohrleitung nicht für sehr giftige Flui-
de verwendet wird, oder
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 Diagramm 7 (Bild 1.4), sofern das Produkt
ausmaximal zulässigemDruckPSundNenn-
weite DN nicht mehr als 2000 beträgt, kön-
nen durch befähigte Personen geprüft wer-
den.

1.3.2 Wiederkehrende Prüfungen

Eine überwachungsbedürftige Anlage und ih-
reAnlagenteile sind in bestimmten Fristen wie-
derkehrend auf ihren ordnungsgemäßen Zu-
stand hinsichtlich des Betriebs durch eine zu-
gelassene Überwachungsstelle zu prüfen. Der
Betreiber hat die Prüffristen der Gesamtanla-
ge und der Anlagenteile auf der Grundlage ei-
ner sicherheitstechnischen Bewertung zu er-
mitteln. Prüflisten für Rohrleitungen s.
Tabelle 1.5.
Prüfungen besonderer Druckgeräte, § 17

der BetrSichV, sind im Anhang 5 der
Verordnung genannt.

1.4 Fließbilder

Das Fließbild (Anlagenschema, Fließschema,
Wärmeschaltplan, Rohrleitungsplan usw.) ist
eine mit Hilfe von Bild- und Schriftzeichen

vereinfachte zeichnerische Darstellung von
Aufbau und Funktion von Anlagen. Es dient
der Verständigung der an solchenAnlagen be-
teiligten Stellen.
Aufbau und Darstellungsart des Planes ist

freizügig dem Verwendungszweck anzupas-
sen. Es ist der Darstellungsart der Vorzug zu
geben, die am einfachsten, übersichtlichsten
und einprägsamsten ist. Diesem Ziel kommt
man am nächsten, wenn die Bildzeichen
innerhalb der Pläne in waagerechter wie
in senkrechter Richtung geordnet werden,
wenn der Linienzug der Hauptleitung
möglichst wenig Umlenkungen erhält und
wenn Kreuzungen weitgehend vermieden
werden.

1.4.1 Bildzeichen für Anlagensysteme

Bildzeichen sollen die zeichnerische Ausfüh-
rung von Fließbildern mit einfachen Zeichen
darstellen. Sie sind Symbole für Einzelteile. Die
konstruktive Ausführung wird nur soweit be-
rücksichtigt, als dies zur Erzielung leichtver-
ständlicher Zeichen und Bilder erforderlich ist.
Sie können in jeder Lage, entsprechend dem
jeweiligen Verlauf der Leitungen, in die Pläne
eingefügt werden.
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Tabelle 1.5 Fristen für wiederkehrende Prüfungen

Einstufung des Druckgeräts gemäß Artikel 9 in
Verbindung mit Anhang II der Richtlinie 97/23/EG nach

Äußere
Prüfung

Innere
Prüfung

Festigkeits-
prüfung

Diagramm 6 in die
a) Kategorie I, sofern die Rohrleitung für sehr giftige
Fluide verwendet wird, oder

b) Kategorie II oder III, sofern die Rohrleitung für
� sehr giftige Fluide oder
� andere Fluide, wenn das Produkt aus maximal
zulässigem Druck PS und Nennweite DN mehr
als 2000 beträgt,

verwendet wird

5 Jahre � 5 Jahre

Diagramm 7 in die
a) Kategorie I, sofern das Produkt aus maximal zulässi-
gem Druck PS und Nennweite DN mehr als 2000
beträgt, oder

b) Kategorie II oder III

Diagramm 8 in die Kategorie I, II oder III
Diagramm 9 in die Kategorie I oder II
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Fließbilder 31

Bild 1.8 Bildzeichen für Rohrleitungen (n. DIN 2429 (1.88) und DIN EN ISO 10 628 (3.01))
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Die Bildzeichen für Apparate und Maschinen
dürfen, sofern sie nicht lageabhängig sind, ge-
dreht und, falls erforderlich, durch Darstel-
lung konstruktiver Einzelheiten erweitert wer-
den. Eine Längenänderung der Bildzeichen in
einer Hauptachse ist zulässig, wenn es im Sin-
ne einer besseren Darstellung erwünscht ist.
Wenn die unterschiedliche Größe von Appa-
raten zum Ausdruck gebracht werden soll,
kann die Darstellung den tatsächlichenAbmes-
sungen angepasst werden. Apparate und Ma-
schinen, für die keine Bildzeichen existieren,
sind sinngemäß vereinfacht oder durch ein
Rechteck mit eingeschriebener Benennung dar-
zustellen.

Die gebräuchlichsten Bildzeichen für:
Rohrleitungen s. Bild 1.8
Rohrleitungsorgane, Apparate, Behälter
und Maschinen s. Bild 1.9

Bildzeichen und Kennbuchstaben für mess-,
steuerungs- und regeltechnische (MSR) Ein-
richtungen
Aus der Darstellung gehen die Messgröße, ih-
re Verarbeitung, die MSR-Stellen-Nummer, die
Ortsangabe und der Signalflussweg hervor.
Der Messort kann durch einen Kreis darge-
stellt werden und ist durch eine Linie mit dem
MSR-Stellen-Kreis zu verbinden. Wenn keine
Verwechslung möglich ist, darf der Kreis für
den Messort wegfallen.
Die Funktionen einer MSR-Stelle werden

durch Kennbuchstaben in einem Kreis darge-
stellt, der bei größerem Platzbedarf zu einem
Langrund gestreckt werden kann. Im MSR-
Stellen-Kreis werden zusätzlich zu den
Kennbuchstaben die Ortskennzeichnung und
die MSR-Stellen-Nummer angegeben.
Wird eine Messgröße durch getrennte Auf-

nehmer mehrfach erfasst, z.B. aus Sicherheits-
gründen, dann können auch getrennte Kreise
angewendet werden.
Werden mehrere Messgrößen mit einem

Ausgabegerät wiedergegeben, dann wird je-
der ein eigener MSR-Stellen-Kreis zugeordnet.
Die Zusammenfassung mehrerer Messgrößen
in einem Gerät kann außerhalb des Kreises ge-
kennzeichnet werden.
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Bild 1.9a
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Fließbilder 33

Bild 1.9b Bild 1.9c
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Bild 1.9d Bild 1.9e
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Fließbilder 35

Bilder 1.9a bis 9g Bildzeichen für Rohrleitungsorgane, Apparate, Behälter und Maschinen DIN EN ISO 10628 (3.01)
Bild 1.9f Bild 1.9g
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